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Zusammenfassung 

Viele EU-Mitgliedsstaaten sind derzeit mit zurückkehrenden ausländischen 

terroristischen KämpferInnen (foreign terrorist fighters, FTFs) und ihren 

Familienangehörigen befasst und untersuchen unterschiedliche Lösungsansätze zum 

Umgang mit diesem Phänomen. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, praktische 

Erkenntnisse zu sammeln und die häufigsten Herausforderungen zu erörtern, um EU-

weit so gut wie möglich auf diese Aufgabe vorbereitet zu sein. Staatliche Behörden und 

zivilgesellschaftliche Akteure spielen bei der weiteren Betreuung von Rückkehrenden 

eine Schlüsselrolle, insbesondere im Zusammenhang mit Deradikalisierung und 

Reintegration. Dieser Abschlussbericht geht auf diese Aspekte ein und liefert eine Reihe 

konkreter Beispiele und Tipps für die Praxis. Erkenntnisse haben gezeigt, dass es 

ausschlaggebend ist, die an der Betreuung von Rückkehrenden beteiligten Parteien 

angemessen zu informieren und ihnen zu vermitteln, dass einige Fälle eine Bedrohung 

für die nationale Sicherheit darstellen können – ohne sie dabei zu verängstigen oder 

zu überfordern. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass im gegebenen Falle die 

Familien, die zurückkehrende Angehörige aufnehmen, in allen möglichen Phasen 

einbezogen werden sollten, da sie die Reintegrationsbemühungen positiv beeinflussen 

können.  

https://ec.europa.eu/ran
https://twitter.com/RANEurope
https://www.facebook.com/RadicalisationAwarenessNetwork
https://www.linkedin.com/company/radicalisation-awareness-network---ran
https://www.youtube.com/channel/UCD6U5qdKiA3ObOKGEVwTQKw
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Einleitung 

In den letzten Jahren hat das Thema der Rückkehrenden im Bereich der Prävention und Bekämpfung von 

gewaltbereitem Extremismus (P/CVE) zunehmend an Bedeutung gewonnen, und mehrere RAN-Treffen befassten 

sich mit der Frage ihrer Betreuung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft (1). Der Begriff „Rückkehrende“ 

bezieht sich auf zurückkehrende FTFs (Männer und Frauen) sowie ihre Familienangehörigen (Frauen und Kinder). 

Nach der Rückführung müssen die Rückkehrenden schnell, aber nachhaltig in kommunale Strukturen integriert 

werden – insbesondere diejenigen, die nicht inhaftiert sind. Staatliche Strukturen und zivilgesellschaftliche Akteure 

wie Verbände und Beratungsstellen spielen bei der weiteren Betreuung von Rückkehrenden eine bedeutende Rolle, 

besonders im Hinblick auf Deradikalisierung und Reintegration. 

Im Rahmen eines Online-Studienaufenthalts bei den RückkehrkoordinatorInnen in Berlin und Hessen (Deutschland) 

trafen sich primäre PraktikerInnen und koordinierende AkteurInnen, um Einblicke in den organisatorischen Rahmen 

und die zweistufige Arbeitsstruktur der strategischen Vernetzung und operativen Fallbearbeitung zu gewinnen sowie 

Herausforderungen zu diskutieren, die sich im Koordinationsprozess ergeben. 

Der deutsche Kontext 

Bislang haben insgesamt etwa 1.060 Personen Deutschland verlassen, um sich einer terroristischen Vereinigung im 

Irak oder in Syrien anzuschließen. Etwa ein Drittel von ihnen ist bereits nach Deutschland zurückgekehrt und einige 

hundert Personen befinden sich nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz noch im Ausland oder in 

ausländischem Gewahrsam. Für etwa die Hälfte der Zurückgekehrten liegen Erkenntnisse über die Teilnahme an 

Kampfhandlungen für terroristische Vereinigungen oder deren Unterstützung in sonstiger Weise vor (2). 

Um das Profil von Personen zu beurteilen, die aus Syrien oder dem Irak nach Deutschland zurückgekehrt sind, kann 

man sehr grob zwischen Rückkehrenden unterscheiden, die vor 2016 zurückgekommen sind und oft mit der Absicht 

ausgereist waren, den „Aufbau einer neuen Gesellschaft“ zu unterstützen, aber anschließend von der Realität des 

Islamischen Staats enttäuscht wurden, sowie solchen, die nach 2016 zurückgekommen sind und eine bessere 

Vorstellung davon hatten, worauf sie sich einließen. In Deutschland können Rückkehrende Gegenstand laufender 

Ermittlungen und strafrechtlicher Verfolgung sein. Da die Erhebung relevanter Beweise jedoch aufwändig sein kann, 

werden Haftbefehle teils nicht bei der Ankunft ausgestellt, sodass die gerichtliche Verurteilung mehr Zeit als üblich 

in Anspruch nimmt (3). Im Dezember 2017 kündigte der deutsche Generalbundesanwalt an, dass bezüglich der 

behördlichen Behandlung keine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Rückkehrenden gemacht werden 

„... und damit anerkannt wird, dass die von weiblichen Mitgliedern des Islamischen Staates geleisteten Dienste, 

auch wenn diese nicht kampfbezogen waren, eine bedeutende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Systems gespielt 

haben“ (4). 

 
(1) Siehe beispielsweise den Abschlussbericht von RAN LOCAL zur lokalen Kommunikation, wenn FTFs und/oder ihre 
Familienmitglieder zurückkehren (2020); den Ex-Post-Beitrag zum RAN-Studienaufenthalt in Kosovo, „Studienaufenthalt: 
Zurückgekehrte Frauen und Kinder - Studieren einer andauernden Erfahrung vor Ort)“ (2019); oder den RAN-Ex-Post-Beitrag 
„High-Level Conference on child returnees and released prisoners“ (2018). 
(2) Bundesamt für Verfassungsschutz. (2020). Islamistisch motivierte Reisebewegungen in Richtung Syrien/Irak. Bundesamt für 
Verfassungsschutz, 13. März. 
(3) Zum Beispiel der Fall Omaima; Weiterführende Literatur: Masadeh, M. (2020). A lost phone brings a female ISIS returnee to 
trial for crimes against humanity. Just Security, 22. Mai. 
(4) und Coolsaet, R., & Renard, T. (Eds) (2018). RückkehrerInnen: Who are they, why are they (not) coming back and how 
should we deal with them? Assessing policies on returning foreign terrorist fighters in Belgium, Germany and the Netherlands. 
Egmont Paper 101. Brüssel, Belgien: Egmont Institute. S., 50). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_local_conclusions_communication_26-25_5_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_local_conclusions_communication_26-25_5_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_study_visit_kosovo_11_10122019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_study_visit_kosovo_11_10122019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/high-level_conference_on_child_returnees_and_released_prisoners_en.pdf
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/zahlen-und-fakten-islamismus/zuf-is-reisebewegungen-in-richtung-syrien-irak
https://www.justsecurity.org/70280/a-lost-phone-brings-a-female-isis-returnee-to-trial-for-crimes-against-humanity/
https://www.justsecurity.org/70280/a-lost-phone-brings-a-female-isis-returnee-to-trial-for-crimes-against-humanity/
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf?type=pdf
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf?type=pdf
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Der deutsche Ansatz: Staatliche Koordination von zivilgesellschaftlichen und staatlichen 

Institutionen 

Der Umgang mit den nach Deutschland zurückgekehrten Personen stellt die Bundesländer vor eine Reihe von 

Schwierigkeiten, da diejenigen, die sich an kriminellen Handlungen beteiligt haben, zunächst strafrechtlich verfolgt, 

und alle Personen in die Gesellschaft (re)integriert werden müssen. Um repressive und präventive Maßnahmen zu 

koordinieren, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Modellprojekt „Koordination zurückkehrender 

ausländischer KämpferInnen und Familien aus Syrien und dem Irak“ gestartet. In sieben besonders 

betroffenen Bundesländern wurden RückkehrkoordinatorInnen eingesetzt, die in der Regel bei den 

Sicherheitsbehörden des Landes angesiedelt sind. Die Rückkehrkoordination dient als Informationsschnittstelle 

zwischen Akteuren auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, darunter Sicherheitsbehörden, öffentliche 

Einrichtungen, Kommunen, zivilgesellschaftliche Organisationen und psychologische Einrichtungen. Grundsätzliches 

Ziel der Rückkehrkoordination ist es, eine multidisziplinäre und ganzheitliche Fallbearbeitung zu ermöglichen, die 

folgende fünf Hauptaufgaben umfasst:  

1) Funktion als Schnittstelle in Form einer zentralen Anlaufstelle für alle relevanten Akteure 

2) Netzwerkfunktion durch die Verbindung relevanter Akteure 

3) Information und Unterstützung der relevanten Akteure, die mit Reintegration und Deradikalisierung 

befasst sind 

4) Steuerung der strategischen Kommunikation, um einen effizienten Austausch zu gewährleisten 

5) Identifizierung inspirierender Praktiken und Entwicklung von Richtlinien 

Sehr gut zu funktionieren scheint, dass die RückkehrkoordinatorInnen in jeder Institution, mit der sie arbeiten, 

zentrale Kontaktpersonen identifiziert haben. Auf diese Weise kommunizieren sie mit einem kleinen Kreis von 

AnsprechpartnerInnen mit Zugang zum Netzwerk aller beteiligten AkteurInnen, wobei der Datenschutz stets 

gewahrt bleibt. Die Methode der Identifizierung einer zentralen Kontaktperson innerhalb einer Behörde oder 

Institution wurde von den Teilnehmenden des Studienaufenthalts als sehr gut erachtet. Die 

RückkehrkoordinatorInnen fungieren auch als Kontaktperson für ihr Bundesland und tauschen sich regelmäßig mit 

RückkehrkoordinatorInnen aus anderen Bundesländern aus. Diese Praxis, dass RückkehrkoordinatorInnen die Rolle 

eines zentralen Kontakts zwischen den Bundesländern übernehmen, könnte auch auf EU-Ebene von Vorteil sein, um 

den Informationsaustausch zwischen verschiedenen EU-Mitgliedstaaten über aktuelle Entwicklungen zu erleichtern. 

Ein wichtiges Element der Arbeit der KoordinatorInnen ist die Organisation von Treffen am Runden Tisch vor und 

nach dem Eintreffen von Rückkehrenden. Dies ermöglicht es allen beteiligten Parteien, Informationen zu sammeln, 

notwendige Schritte zu identifizieren und Verantwortlichkeiten zu klären. Welche AkteurInnen beteiligt werden, 

hängt davon ab, ob die Rückkehrenden allein oder mit einer Familie zurückkehren, ob ein Haftbefehl gegen ein (oder 

mehrere) Familienmitglied(er) vorliegt oder ob Minderjährige ohne Begleitung zurückkehren (zum Beispiel Waisen). 

Herausforderungen bei der Rückkehrkoordination 

Während des Studienaufenthalts stellten die KoordinatorInnen einige der Herausforderungen der (Re-

)Integrationsarbeit vor und diskutierten sie mit den Teilnehmenden. Das Treffen bot die Gelegenheit, über 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf nationale Ansätze zu reflektieren, und die Teilnehmenden 

erarbeiteten mögliche Lösungen für die identifizierten Herausforderungen. Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen 

Überblick über die dringendsten und häufigsten Herausforderungen und erörtert Lösungsmöglichkeiten. 
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1. Vertrauensbasierte Zusammenarbeit und Informationsaustausch: Der in dieser Hinsicht schwierigste 

Faktor ist die Bedeutung des Informationsaustauschs. In manchen Fällen verlangen die Sicherheitsbehörden mehr 

Informationen, als ihnen mitgeteilt werden können, oder sie sind nicht bereit, wichtige Informationen über 

Rückkehrende weiterzugeben. Jugendhilfeeinrichtungen sind im Kontext der Rückkehr oft Teil dieses Konflikts, da 

das Wohlergehen von Kindern im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht und sie nur ungern persönliche Informationen mit 

Behörden teilen. Diese Konflikte zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren treten auch in anderen 

Situationen außerhalb des Rückkehr-Kontextes auf und können eine mangelnde Kooperationsbereitschaft bedingen. 

Als Lösungsansatz wurde die Möglichkeit diskutiert, dass soziale Dienste eine Vermittlerrolle zwischen Polizei und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen übernehmen, da sie in der Zusammenarbeit mit der Polizei am erfahrensten 

sind. Die Frage der Datensensibilität sollte unter allen Parteien, die an der Betreuung von Rückkehrenden beteiligt 

sind, gründlich diskutiert werden; Praktiken, die sich in anderen Bereichen als erfolgreich erwiesen haben, könnten 

die Zusammenarbeit auch bei der Betreuung von Rückkehrenden erleichtern. 

2. Rollenverständnis: In Deutschland können und wollen die RückkehrkoordinatorInnen den beteiligten 

AkteurInnen nicht vorschreiben, wie sie zu handeln haben – jede Partei muss im Rahmen ihrer eigenen Kompetenzen 

und Möglichkeiten tätig werden. Das bedeutet auch, dass die verschiedenen Stakeholder eine gegenseitige 

Einmischung in ihre Arbeit vermeiden sollten. Es ist nicht einfach, in einem behördenübergreifenden Rahmen zu 

arbeiten und allen beteiligten Parteien ein klares Verständnis ihrer Rollen zu vermitteln. Wenn eine bestimmte 

Institution die Bearbeitung eines Rückkehrenden-Falles mit dem Argument verzögert, dass dieser nicht gegenüber 

„normalen“ Fällen priorisiert werden sollte, verlangsamt dies den Reintegrationsprozess und kann die anderen 

beteiligten Parteien frustrieren. Eine mögliche Lösung könnte ein stärkerer Fokus auf die Koordination und 

Vermittlung sein, um „sie dazu zu bringen, ihrer Arbeit ohne Einmischung nachzugehen“, wie eine am 

Studienaufenthalt teilnehmende Person bemerkte. Zudem ist es hilfreich, pro Institution eine Person als Anlaufstelle 

zu benennen, um Informationen auf schnellere und aufgrund des regelmäßigen persönlichen Kontakts vielleicht 

auch vertrauensvollere Weise zu teilen. 

3. Unterschiedliche Perspektiven und Interessen: Die beteiligten AkteurInnen haben unterschiedliche 

Sichtweisen bezüglich der Frage, was am wichtigsten ist. Für die Polizei zum Beispiel besteht die Hauptsorge – 

verständlicherweise – in den Konsequenzen, die sich ergeben, wenn Sicherheitsaspekte nicht richtig gehandhabt 

werden. Auch aus der politischen Perspektive und der Perspektive der Familien und der Gemeinschaft der 

Rückkehrenden können sich Konflikte ergeben. Um dieses Problem zu lösen, ist es wichtig, das Bewusstsein der 

AkteurInnen für die verschiedenen Rollen zu schärfen, die dieser behördenübergreifende Ansatz umfasst. Man 

könnte gemeinsame Schulungen für alle beteiligten AkteurInnen anbieten, um ihnen zu helfen, die vielen zu 

berücksichtigenden Sichtweisen und Interessen zu verstehen. 

4. Unwilligkeit zur Wiedereingliederung und täuschendes Verhalten: Rückkehrende können starke 

ideologische Überzeugungen und eine fehlende Perspektive für ihr zukünftiges Leben in der Gesellschaft zeigen; 

zudem können sie noch über Verbindungen zu radikalen Netzwerken verfügen. Bei Minderjährigen besteht ein hohes 

Risiko für täuschendes Verhalten seitens der Eltern, zum Beispiel um den Verlust des Sorgerechts für ihr Kind zu 

umgehen. Die Entscheidungen der Eltern haben einen starken Einfluss auf die Betreuung ihrer Kinder. Die 

Beurteilung ist entscheidend und muss sehr gewissenhaft erfolgen, da alle nachfolgenden Maßnahmen von diesem 

Schritt abhängen. Eine gute Lösung angesichts dieser Herausforderungen ist es, den besten Weg zu finden, das 

(Re-)Integrationsprogramm jedem/ jeder Rückkehrenden und seiner/ihrer Familie zu vermitteln. Wenn sie die 

Vorteile verstehen und wirklich kooperieren wollen, können sie viel leichter (re)integriert werden. Zusätzlich ist eine 

regelmäßige Supervision durch unabhängige ExpertInnen für den multidimensionalen Ansatz entscheidend, um ein 

hohes Niveau an Professionalität aufrechtzuerhalten. 

5. Problembewusstsein und nuanciertes Verständnis: Diese Herausforderung betrifft die Schwierigkeit zu 

verstehen, wie dringend die Fälle von Rückkehrenden sind und wie anspruchsvoll die Arbeit mit Rückkehrenden sein 

kann. Ein Beispiel dafür ist, dass Maßnahmen, die in der Haft mit Rückkehrenden ergriffen werden, manchmal nicht 

mit den nach der Entlassung getroffenen Maßnahmen in Einklang stehen. Es gibt Fälle, in denen Rückkehrenden in 

der Haft psychologische Hilfe angeboten, diese nach der Entlassung jedoch nicht fortgesetzt wird. Als 

Lösungsansätze wurden Austauschprogramme diskutiert, die es den an der Betreuung von Rückkehrenden 
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beteiligten AkteurInnen ermöglichen, sich besser mit den Arbeitsprozessen anderer Beteiligter vertraut zu machen. 

Ebenso wichtig ist, die Vernetzung mit allen beteiligten AkteurInnen langfristig und konsequent aufrechtzuerhalten, 

damit alle Parteien ihre Rollen vollständig verstehen und Vertrauen zueinander aufbauen können. 

6. Aufmerksamkeit der Medien und der lokalen Öffentlichkeit: Die Medienaufmerksamkeit zu Fällen von 

Rückkehrenden ist in der Regel bei deren Rückkehr hoch und nimmt im Laufe der Zeit ab. Jedes Mal, wenn das 

Thema relevant wird, nimmt die Medienaufmerksamkeit aufs Neue zu. Dies kann die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit anderen AkteurInnen beeinträchtigen (zum Beispiel wenn vertrauliche Informationen 

durchsickern). Die hohe Medienaufmerksamkeit macht PraktikerInnen und insbesondere die Polizei vorsichtig, wenn 

es darum geht, Informationen mit PartnerInnen zu teilen. Es besteht immer die Gefahr der Polarisierung: 

Rechtsextreme können das Thema ausnutzen, wenn es in ihre Agenda passt. Beispielsweise können rechtsextreme 

Gruppen die Rückkehr islamistischer Extremisten nutzen, um für ihre eigene Ideologie zu werben – mit dem Risiko 

der Destabilisierung einer Gemeinschaft und der Erzeugung von Stigmatisierung (5). Eine Option im Umgang mit 

dieser Problematik ist die Kommunikation mit und die Schulung von AkteurInnen (Schulpersonal, ArbeitgeberInnen, 

Fachleute auf dem Wohnungsmarkt usw.) zu folgenden Fragen: Was kann getan werden, wenn keine Motivation 

besteht? Wie kann man auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme in den Medien reagieren? Ein 

Kommunikationsplan mit verschiedenen Szenarien und Antworten kann ebenfalls hilfreich sein (6). 

Kernaussagen und Empfehlungen 

Die Einsetzung von RückkehrkoordinatorInnen in Hessen und Berlin ist ein gutes Beispiel für einen funktionierenden 

und gut konzipierten mehrdimensionalen Ansatz bei der (Re-)Integration von Rückkehrenden. Das föderale System 

Deutschlands erforderte einen besonderen Ansatz, der auch zusätzliche Lösungen für Selbsthilfegruppen für 

Rückkehrende bietet, die mehrere Bundesländer einbeziehen. Während des Studienaufenthalts wurde deutlich, dass 

viele AkteurInnen in ganz Europa vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Auch wenn sich die Ansätze in den 

Mitgliedsstaaten unterscheiden, können funktionierende Elemente zum Teil auf andere Länder angepasst werden. 

Die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen des Studienaufenthalts sind im Folgenden aufgeführt. 

1) Seien Sie sich Ihrer eigenen Rolle und Verantwortung innerhalb des Prozesses in Bezug auf die 

übrigen beteiligten PraktikerInnen bewusst und handeln Sie innerhalb der Grenzen Ihrer Rolle. 

2) Es ist wichtig, in diesen hochsensiblen Fällen ein Gleichgewicht zu finden zwischen der 

Bereitstellung ausreichender Informationen für die beteiligten AkteurInnen, um sie für 

potenzielle Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu sensibilisieren, und der Gewährleistung, dass 

sie nicht zu überfordert oder verängstigt sind, um ihre Pflichten zu erfüllen. 

3) Auch wenn die Sicherheit in der Regel vor allem am Anfang eine Rolle spielt, sollten die lokalen 

Behörden so früh wie möglich und in allen Phasen einbezogen oder informiert werden, da sie 

eine Schlüsselrolle für die langfristige Reintegration spielen. 

4) Rechtliche Sicherheitsmaßnahmen und Reintegrationsmaßnahmen dürfen sich nicht 

gegenseitig widersprechen: zum Beispiel kann ein Verbot, ein Bankkonto zu führen, sich 

kontraproduktiv auf die Bemühungen um Wiedereingliederung auswirken. 

5) Vertrauen und Informationsaustausch zwischen den verschiedenen beteiligten Berufsprofilen sind 

entscheidende Elemente für eine fruchtbare Zusammenarbeit, auch wenn sie schwierig zu erreichen 

 
(5) Siehe auch: Meines, M.,  Molenkamp, M.   Ramadan, O., und Ranstorp, M. (2017). RAN-Handbuch Reaktionen auf 
zurückkehrende ausländische Kämpfer und ihre Familien RAN Centre of Excellence. 
(6) Siehe auch: Wouterse, L. & Gssime, Y. (2020). Local communications for returning FTFs, Abschlussbericht. Radicalisation 
Awareness Network, 25.–26. Mai. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_local_conclusions_communication_26-25_5_2020_en.pdf
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sind. Soziale Dienste oder lokale Behörden könnten eine vermittelnde Rolle zwischen der Polizei und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen spielen. 

6) Identifizieren Sie zentrale Kontaktpersonen in allen beteiligten Institutionen und Organisationen, 

um die behördenübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern. 

7) Entwickeln Sie eine Kommunikationsstrategie , um klare Rollen zwischen allen beteiligten Parteien zu 

definieren und sicherzustellen, dass alle Beteiligten wissen, an wen sie sich bei Fragen wenden können. 

8) Initiieren und pflegen Sie Treffen am Runden Tisch , um Vertrauen zwischen den beteiligten 

AkteurInnen aufzubauen. Vorzugsweise sollte dies vor der Rückführung der Rückkehrenden beginnen. 

9) Bieten Sie Schulungen für alle AkteurInnen zur Schaffung einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage 

an. 

10) Supervision der FallbearbeiterInnen und Evaluierung des Prozesses sind unerlässlich und 

könnten von unabhängigen ExpertInnen durchgeführt werden, um eine objektivere Sichtweise zu 

erhalten. 

11) Die Motivation der Rückkehrenden zur Deradikalisierung  ist für eine langfristige 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft entscheidend. Finden Sie den besten Weg, das (Re-

)Integrationsprogramm jedem/jeder Rückkehrenden zu vermitteln. Wenn sie die Vorteile verstehen und 

wirklich kooperieren wollen, können die Rückkehrenden und ihre Familien viel leichter (re)integriert 

werden. 

12) Die Familien sollten nach Möglichkeit in allen Phasen einbezogen werden. Sie sollten sich 

einbezogen und nicht ausgegrenzt fühlen, da sie den Rückkehrenden soziale Unterstützung bieten und 

die Reintegration positiv beeinflussen können. Dennoch ist von Fall zu Fall zu prüfen, ob die Familie 

tatsächlich einen positiven Einfluss hat. 

13) Denken Sie daran, dass die Gefahr besteht, dass Rückkehrende, einschließlich Kinder, von den Medien 

oder anderen Akteuren als „potenzielle Terroristen“ ins Visier genommen werden, auch in 

Schulen. Vermitteln Sie ein Gefühl der Vertraulichkeit, ohne die Komplexität der Situation 

herunterzuspielen. 

14) Um Stigmatisierung und Medienaufmerksamkeit während der Wiedereingliederungsphase zu 

vermeiden, sollten ausschließlich Personen in Führungspositionen (zum Beispiel Schule, Arbeitgeber) 

über den Status einer rückkehrenden Person informiert werden. 

15) Wenn Kinder problematisches Verhalten zeigen, könnte dies entweder ein Zeichen für ideologische 

Indoktrination oder für ein Trauma sein; daher empfiehlt sich eine engmaschige Kontrolle auf PTBS-

Symptome. PsychologInnen und/oder PsychiaterInnen  spielen eine wichtige Rolle bei der 

Beurteilung des psychischen Wohlbefindens und sollten zur Unterstützung der Wiedereingliederung 

herangezogen werden. 

16) Die Unterstützung durch ehemalige Rückkehrende kann den Wiedereingliederungsprozess fördern, 

da sie möglicherweise eine gemeinsame Kultur oder Sprache teilen und leichter ein 

Vertrauensverhältnis aufbauen können. Bevor ehemalige Rückkehrende einbezogen werden, sollte 

jedoch sichergestellt werden, dass sie über angemessene professionelle Standards verfügen und 

entsprechend geschult wurden. 
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